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B e g r ü n d u n g : 

 
 
1. Ob Anlieger für die entsprechenden Kosten gebühren- bzw. beitragspflich-

tig gemacht werden können. 
 
Die kommunalen Abwassersatzungen legen die Pflichten und Rechte der Grund-
stückseigentümer bei der Benutzung öffentlicher Abwasseranlagen fest, ebenso 
die technischen Bedingungen, nach denen Grundstücke in die öffentliche Abwas-
seranlage entwässern müssen bzw. dürfen. 

 Die Satzung definiert zuerst einmal, wo die Grenze zwischen öffentlicher und pri-
vater Abwasseranlage zu setzen ist. 
Bei der Stadt Neumünster ist seit Jahren die Grenze 1 Meter hinter der Grund-
stücksgrenze, wobei der dort zu errichtende Übergabeschacht zur privaten Ab-
wasseranlage gehört. Die Regelung ist sehr bürgerfreundlich und hat sich im Lau-
fe der Jahrzehnte bewährt. 
Befindet sich nach 1 Meter Abstand zur Grundstücksgrenze kein Übergabe-
schacht, so gilt nach Abwassersatzung der Stadt Neumünster § 6 „Ist ein Über-
gabeschacht nicht vorhanden, endet der Grundstücksanschluss 1 Meter hinter 
der Grundstücksgrenze...“ 

 
 Die Kosten für die Erfassung, Prüfung und Sanierung von Grundstücksentwässe-

rungsanlagen (GEA) sind nicht abwassergebührenfähig, da eine Gebührenfähig-
keit nach Gesetzeslage (§ 31 Abs. 3 LWG SH i. V. m. den §§ des KAG-SH und 
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der Abwassersatzung Neumünster) und ständiger Rechtsprechung voraussetzt, 
dass die GEA Bestandteil der öffentlichen Einrichtung (öffentliches Kanalnetz) 
wäre. 

 
 
 Die Rechtsabteilung der Stadt Neumünster prüfte den Sachverhalt und stellte 

fest: 
 
“Gebühren oder Beiträge für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseiti-
gung sowie Unterhaltung der Abwasserleitungen können nur für die öffentliche 
Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ erhoben werden. Die Stadt Neumünster hat, 
wie bereits oben ausgeführt, in § 5 Abs. 4 ihrer Abwassersatzung bestimmt, dass 
die Grundstücksanschlüsse, also die Verbindungsleitungen vom öffentlichen Ab-
wasserkanal bis zum Übergabeschacht bzw. 1 m hinter der Grundstücksgrenze 
Bestandteil der öffentlichen Einrichtung sind. 
 
Für die private Grundstücksentwässerungsanlage, also den weiterführenden Teil 
der Leitung jenseits des Grundstücksanschlusses, besteht diese Möglichkeit 
nicht. Auch § 9 a KAG-SH ist für diesen Fall nicht einschlägig. 
 
Ebenfalls zutreffend ist, dass Gebühren nach § 5 KAG-SH nur für Verwaltungs-
maßnahmen der Behörde in Selbstverwaltungsangelegenheiten erhoben werden 
dürfen, wozu die Dichtheitsprüfung nicht zählt, da es sich nicht um Verwaltungs-
handeln, sondern eine privatrechtliche Tätigkeit handelt.“ 

 
 
 
 
 
2. Ob im Rahmen von Vergabeausschreibungen der Stadt von den Anbietern 

auch Begleitangebote für die betreffenden Bürger erstellt werden könnten. 
 
 Für die öffentlichen Grundstücksanschlusskanäle vom Hauptkanal bis 1 m auf 

dem privaten Grundstück wird die Verwaltung in den nächsten Jahren stadtteilbe-
zogene Ausschreibungen zur Erfassung und Dichtheitsprüfung durchführen. 
 
Die Eigentümer des jeweiligen Untersuchungsgebietes werden von der Stadt in-
formiert und können sich dann freiwillig und bei Bedarf von der vor Ort tätigen 
Firma Angebote erstellen lassen. Die Angebote müssen bezogen auf das jeweili-
ge Grundstück erstellt werden. Der Grundstückseigentümer kann dann nach freier 
Entscheidung die Firma beauftragen und bezahlen. Durch diese Vorauswahl ha-
ben die Eigentümer die Gewissheit fachtechnisch korrekte Bestandserfassungen 
und Dichtheitsprüfungen zu erhalten. 

 
 

 
 
 
 


